
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/85b59f2a-079f-3da0-99b6-4a7154aafde9

 

Bibliografie

Titel Sozialgesetzbuch (SGB) Siebtes Buch (VII) - Gesetzliche Unfallversicherung -

Amtliche Abkürzung SGB VII

Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 860-7

§ 33 SGB VII - Behandlung in Krankenhäusern und
Rehabilitationseinrichtungen

(1) 1Stationäre Behandlung in einem Krankenhaus oder in einer Rehabilitationseinrichtung wird erbracht, wenn die Aufnahme
erforderlich ist, weil das Behandlungsziel anders nicht erreicht werden kann. 2Sie wird voll- oder teilstationär erbracht. 3Sie umfasst
im Rahmen des Versorgungsauftrags des Krankenhauses oder der Rehabilitationseinrichtung alle Leistungen, die im Einzelfall für
die medizinische Versorgung der Versicherten notwendig sind, insbesondere ärztliche Behandlung, Krankenpflege, Versorgung mit
Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, Unterkunft und Verpflegung.

(2) Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 sind die Einrichtungen nach § 107 des
Fünften Buches.

(3) Bei Gesundheitsschäden, für die wegen ihrer Art oder Schwere besondere unfallmedizinische stationäre Behandlung angezeigt
ist, wird diese in besonderen Einrichtungen erbracht.

gespeichert: 22.07.2024, 23:37 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/85b59f2a-079f-3da0-99b6-4a7154aafde9
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a3c3d355-cbc2-3824-bce4-edd003671058
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/a3c3d355-cbc2-3824-bce4-edd003671058


gespeichert: 22.07.2024, 23:37 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


